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1. Änderung der 
Geschäftsordnung für den Integrationsrat der Stadt Münster vom 

28.10.2014 
 
 
Aufgrund des § 27 Abs. 7 S. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29.09.2020 (GV.NRW.2020 Nr. 44 S 916), hat der Integrationsrat der Stadt Münster am           
________folgende Änderung der Geschäftsordnung für den Integrationsrat der Stadt Münster 
beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung 

 
§ 12 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Die Redezeit beträgt höchstens 3 Minuten, bei Geschäftsordnungsdebatten höchstens 2      

Minuten. Der Integrationsrat kann die Redezeit mit 2/3 Mehrheit verlängern oder verkürzen. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Integrationsrat in Kraft. 

 
 


